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OB 11.4 Steg – Visp
Allgemeine Informationen 
▪ Standortkanton: Wallis
▪ Betroffene Gemeinden: Baltschieder, Niedergesteln, Raron, Steg-Hohtenn
▪ Zuständige Amtsstelle: BAV
▪ Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, kantonale Fachstellen Wallis
▪ Andere Partner: SBB, BLS

Stand der Beschlussfassung: offen

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:

 Verknüpfung Mittelwallis; 

 Autoverladeanlage und Werkstätte Steg. 

Begründung
Als Teil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) wurde der Lötschberg-Basistunnel (LBT) gebaut 
mit dem Ziel, die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene auf der Nord-Süd-Achse 
zu fördern. Der teilweise eingleisig ausgebaute Lötschberg-Basistunnel ist seit 2007 in Betrieb. Mit dem Bun-
desbeschluss vom 15. März 2023 über die Änderung der Ausbauschritte 2025 und 2035 für die Eisenbahnin-
frastruktur wurde der Vollausbau des Lötschberg-Basistunnel beschlossen.

Vorhaben

Autoverladeanlage Steg: Das genehmigte Vorprojekt des Lötschberg-Basistunnels endet beim Portal Steg. 
Die Fortsetzung der Neubaustrecke bis in die Autoverladeanlage erfolgt über eine zweigleisige, offen ge-
führte Kurve von ca. 1,6 km Länge. Die Autoverladeanlage entsteht zwischen einem Industriegebäude und 
der Rhone in einer bestehenden Zone für öffentlichen Verkehr. 

Verknüpfung Mittelwallis: Der Anschluss an die Rhonetallinie Richtung Sitten als Verknüpfung mit dem Mit-
telwallis über eine rund 300 m lange Brücke ist einspurig vorgesehen. Der Anschluss an die SBB-Rhonetalli-
nie erfolgt niveaugleich vor dem Bahnhof Gampel-Steg.

Vorgehen und Hinweise
Die Vorhaben wurden vom Parlament auf eine zeitlich nicht bestimmte spätere Etappe verschoben. Die ent-
sprechenden Projektelemente werden nach Art. 8bis AtraG im Sachplan festgelegt und damit raumplanerisch 
gesichert. Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen und er-
fordert die Regelung mit einem Bundesbeschluss. Auch dieses Projekt erfordern eine Abstimmung mit der 
Realisierung der Nationalstrasse. Des Weiteren ist die Planung für die 3. Rhonekorrektion einzubeziehen. 

Den Anliegen der Gemeinde Steg bezüglich des Schutzes der angrenzenden Nutzungszonen ist im Rahmen 
eines künftigen Auflageprojekts Rechnung zu tragen.

Hinweis: Richtplan Kanton Wallis 






